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Aktenzeichen Bearbeiter  ████ ████
█████▌███/17 ████████ ███-300 29. Dezember 2017
(bei Antwort bitte angeben)

Antrag gemäß Informationsfreiheitsgesetz 
Ihr Antrag per E-Mail vom 19. Dezember 2017

Sehr geehrter Herr ██ ,

mit Ihrer o. g. E-Mail beantragen Sie die Übersendung eines Überblicks über gesetzte Fris-
ten (und deren Einhaltung durch den Gesetzgeber) für die Reformierung von Gesetzen auf-
grund von Urteilen seitens des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber.

Die von Ihnen beantragte Auskunft kann nicht erteilt werden. Ein Überblick mit dem von 
Ihnen gewünschten Inhalt ist beim Bundesverfassungsgericht nicht vorhanden.

Für diese Auskunft werden Kosten nicht erhoben, da es sich gemäß §10 Abs.1 Satz2 IFG 
i.V.m. Ziff. 1 der Anlage zu § 1 Abs. 1 Informationsgebührenverordnung um eine einfache 
Auskunft handelt.

Mit freundlichen Grüßen
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